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Allgemeine Geschäftsbedingungen der OST ‒ Ostschweizer Fachhochschule 

1. Geltungsbereich/Vertragsbestandteile 
1.1. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend AGB) 

gelten für sämtliche von der OST – Ostschweizer Fachhoch-
schule, St.Gallen oder einem ihrer Institute (OST) mit Verweis 
auf diese AGB abgeschlossenen Verträge. Mit dem Vertragsab-
schluss anerkennt der Vertragspartner der OST (der Kunde) 
diese AGB als verbindlichen Vertragsbestandteil.  

1.2. Das Vertragsverhältnis zwischen der OST und dem Kunden ba-
siert in absteigender Hierarchiefolge auf (1) dem individuell zwi-
schen dem Kunden und der OST vereinbarten Vertrag, (2) den 
AGB und (3) dem Schweizer Obligationenrecht. Abweichende 
Vereinbarungen sind für die OST nur verbindlich, wenn sie im 
individuell vereinbarten Vertrag ausdrücklich vorgesehen sind. 

2. Vertragsabschluss und Änderungen
2.1. Der Vertragsabschluss zwischen dem Kunden und der OST er-

folgt in Schriftform, wobei E-Mail der Schriftform gleichgestellt 
ist. Basis für den Vertragsabschluss ist in der Regel ein Ange-
bot, welches die OST dem Kunden zur Prüfung vorlegt. Der Ver-
trag kommt durch rechtsgültige Unterzeichnung dieses Ange-
bots oder eines anderen Vertragsdokuments durch die Parteien 
zustande. Beträgt die Vertragssumme weniger als CHF 10'000, 
kann der Vertragsabschluss per E-Mail ohne Austausch eines 
unterzeichneten Angebots oder Vertragsdokuments erfolgen. 
Bis zum Vertragsabschluss kann sich jede Partei ohne finanzi-
elle Verpflichtung von den Verhandlungen zurückziehen. 

2.2. Im Hinblick auf den Vertragsabschluss von der OST bereitge-
stellte Unterlagen (z.B. Daten, Prospekte, Zeichnungen) sind 
unverbindlich. Alle Rechte daran verbleiben bei der OST und sie 
dürfen Drittpersonen nur mit Erlaubnis der OST zugänglich ge-
macht werden. Kommt kein Vertrag zustande, ist der Kunde ver-
pflichtet, alle von der OST im Hinblick auf den Vertragsab-
schluss erstellten Unterlagen unaufgefordert der OST zu retour-
nieren, ohne eine Kopie zurückzubehalten, und diese nicht 
mehr zu verwenden. 

2.3. Vertragsänderungen sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich 
vereinbart werden. 

3. Vergütung und Kosten
3.1. Der Kunde ist verpflichtet, OST für die Erbringung der verein-

barten Leistung die im Vertrag vereinbarte Vergütung zu bezah-
len. Alle Preise und Kosten gelten ab Standort des zuständigen 
Instituts, subsidiär ab Sitz der OST exklusive MWST, lauten auf 
CHF und sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsstellung 
rein netto durch Überweisung auf das von der OST bezeichnete 
Bankkonto zahlbar. Der Vertrag kann einen Zahlungsplan vor-
sehen, der sich in der Regel nach dem Arbeitsfortschritt und auf-
gelaufenen Aufwand richtet. Mit Ablauf der Zahlungsfrist befin-
det sich der Kunde im Verzug. Wird die Rechnung auch inner-
halb zusätzlicher 30 Tage ab Fälligkeit nicht bezahlt, ist der 
Kunde verpflichtet, für den ausstehenden Betrag ab Fälligkeits-
tag einen Verzugszins von 5 % pro Jahr zu bezahlen. Die Ver-
rechnung mit Gegenansprüchen des Kunden ist nur mit Zustim-
mung der OST zulässig. 

3.2. Wurde die Vergütung zu Stunden- oder Tagessätzen vereinbart, 
bezahlt der Kunde die tatsächlich erbrachten Leistungen. 
Wurde ein Festpreis vereinbart und ist die Erbringung der ver-
traglichen Leistung für die OST wegen Anordnungen des Kun-
den oder aufgrund unvorhergesehener Umstände wesentlich 
aufwändiger als bei Vertragsabschluss angenommen, werden 
sich die Parteien auf eine angemessene Erhöhung der Vergü-
tung einigen. Können sich die Parteien nicht einigen, ist die OST 
berechtigt, entweder den Vertrag zum vereinbarten Preis zu er-
füllen oder den Vertrag durch schriftliche Mitteilung mit soforti-
ger Wirkung aufzulösen. 

3.3. Die Kosten von Lieferungen und Leistungen, welche die OST im 
Hinblick auf die Vertragserfüllung der vertraglich vereinbarten 
Leistungen von Dritten bezieht, werden dem Kunden zuzüglich 
MWST weiterverrechnet. 

3.4. Der Versand von Arbeitsprodukten erfolgt auf Kosten und Ge-
fahr des Kunden. Verpackungs-, Transport-, Versicherungs-, 
Import-, Export- und Entsorgungskosten gehen zu Lasten des 
Kunden. Prüflinge werden nach der Prüfung ohne gegenteilige 
Vereinbarung auf Kosten des Kunden durch die OST entsorgt. 

4. Termine 
4.1. Die OST bemüht sich bestmöglich darum, im Vertrag vorgese-

hene Termine einzuhalten. Diese sind unter Vorbehalt einer ex-
plizit abweichenden Vereinbarung nicht verbindlich und gelten 
als Richtwerte, wobei Verspätungen den Kunden weder zum 
Rücktritt noch zu Schadenersatzansprüchen oder anderen For-
derungen berechtigen. Die OST informiert den Kunden regel-
mässig über den Fortschritt der Arbeiten und zeigt ihm frühzeitig 
Umstände an, welche die Vertragserfüllung gefährden oder be-
einträchtigen.  

4.2. Können Termine wegen unvorhergesehener Ereignisse (Natur-
katastrophe, Pandemie, Streiks, etc.) trotz zumutbarer Sorgfalt 
nicht eingehalten werden, verschieben sich die Termine nach 
hinten, wie es das Ereignis verlangt, und der Kunden kann keine 
Schadenersatzansprüche oder andere Forderungen geltend 
machen. 

5. Einsichtsrecht und Mitwirkungspflichten
5.1. Der Kunde hat das Recht, die das Projekt betreffenden verfüg-

baren Dokumente und Daten der OST während der Vertrags-
dauer bei der OST einzusehen. Nach Vertragsbeendigung ist 
die OST nicht verpflichtet, solche Dokumente und Daten aufzu-
bewahren. Noch verfügbare Dokumente und Daten kann der 
Kunde aber während dreier Jahre nach Vertragsbeendigung auf 
Anfrage bei der OST einsehen. 

5.2. Der Kunde ist verpflichtet, bei der Umsetzung des Projekts in 
der erforderlichen Weise mitzuwirken. Insbesondere muss er ei-
nen verantwortlichen Projektleiter als Ansprechperson für die 
OST bezeichnen und die notwendigen Informationen, Daten, 
Materialien, Prüflinge etc. rechtzeitig zur Verfügung stellen. 

5.3. Der Kunde verpflichtet sich, Mitarbeitende der OST bei Feld- 
und Werkstatteinsätzen mit der erforderlichen Schutzausrüs-
tung auszurüsten und über geltende Unfallverhütungs- und Si-
cherheitsvorschriften sowie Betriebsordnungen zu informieren. 
Andernfalls dürfen Mitarbeitende der OST die Arbeit nicht auf-
nehmen. 

6. Geheimhaltung 
6.1. Jede Partei behandelt als vertraulich bezeichnete Informatio-

nen, Materialien, Daten und Dokumente der anderen Partei, von 
denen sie im Zusammenhang mit dem Vertrag Kenntnis erhält 
(nachfolgend in Ziff. 6 als Informationen bezeichnet), vertrau-
lich, legt sie Dritten gegenüber ausser zum Zweck der Ver-
tragserfüllung nicht offen und verwendet sie ausschliesslich für 
die im Vertrag vorgesehenen Zwecke. Falls vertrauliche Infor-
mationen mündlich mitgeteilt werden, müssen diese innerhalb 
von 10 Tagen der anderen Partei schriftlich als vertraulich de-
klariert werden. Davon ausgenommen sind Informationen, die 
der empfangenden Partei nachweislich bereits bekannt sind, die 
allgemein bekannt oder zugänglich sind, sowie Offenlegungen, 
die aufgrund einer Rechtspflicht oder behördlicher oder gericht-
licher Anordnung verlangt sind. Die Geheimhaltungspflicht be-
ginnt mit dem ersten Kontakt für ein neues Projekt und dauert 
drei Jahre über die Vertragsbeendigung hinaus. 

6.2. Bei Produkteprüfungen, Versuchsaufbauten usw. in den Innen- 
wie Aussenräumen der OST können Prüflinge zum Teil für Dritte 
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sichtbar und beschränkt zugänglich sein. Falls für Prüflinge be-
sondere Geheimhaltungsmassnahmen getroffen werden sollen, 
muss dies vertraglich vereinbart werden. Allfällige zusätzliche 
Kosten werden dem Kunden in Rechnung gestellt. 

6.3. Die OST ist berechtigt, den Kunden als Referenz anzugeben 
soweit dieses Recht nicht durch schriftliche Vereinbarung der 
Parteien aufgehoben oder eingeschränkt wurde. 

7. Geistiges Eigentum
7.1. Sämtliche Immaterialgüterrechte an den unter dem Vertrag er-

stellten Arbeitsprodukten (z.B. Dokumente, Berichte, Zeichnun-
gen, Berechnungen, etc.) gehören ausschliesslich der OST. 
Dem Kunden wird das Recht erteilt, die Arbeitsprodukte für den 
vertraglich vorgesehenen Zweck zu verwenden.  

7.2. Der Kunde ist ohne schriftliche Zustimmung der OST nicht be-
rechtigt, eigene Schutzrechte in Bezug auf die Arbeitsprodukte 
zu beanspruchen (z.B. mittels Patentanmeldungen). In jedem 
Fall muss der Erfinder der OST genannt werden und die OST 
bleibt berechtigt, das Arbeitsprodukt für Lehre und Forschung 
weiterzuverwenden und -entwickeln. 

7.3. Fabrikationszeichnungen und Pläne, etc. dürfen nur für den im 
Einzelfall vorgesehenen Vertragszweck verwendet werden. 
Eine wiederholte Verwendung ist nur mit schriftlicher Zustim-
mung der OST und gegen Bezahlung einer zu vereinbarenden 
Zusatzvergütung gestattet. 

8. Veröffentlichung
8.1. Unter der Berücksichtigung von Ziff. 6 und Ziff. 8 ist die OST be-

rechtigt, Projektergebnisse zu veröffentlichen.  

8.2. Vor einer Veröffentlichung kundenspezifischer Projektergeb-
nisse schickt die OST dem Kunden einen Entwurf zur Prüfung 
zu. Der Kunde kann innert eines Monats nach Erhalt des Ent-
wurfs: 
(i) einen Einspruch bei der OST einlegen, falls der Kunde be-
rechtigte Geheimhaltungsinteressen geltend macht. Die Par-
teien bemühen sich dann unverzüglich darum, beidseits akzep-
table Änderungen zu finden, welche den Geheimhaltungsinte-
ressen des Kunden angemessen Rechnung tragen und eine
aussagekräftige Veröffentlichung durch die OST innerhalb von
höchstens drei Monaten trotzdem ermöglichen; und/oder 
(ii) einen Aufschub von höchstens drei Monaten verlangen, falls
vor der Veröffentlichung mit Zustimmung der OST Schutzrechte
betreffend Projektergebnisse angemeldet werden sollen.
Ohne fristgerechten Gegenbericht des Kunden gilt die Zustim-
mung des Kunden zur Veröffentlichung als erteilt. 

8.3. Ist eine Veröffentlichung im Sinn von Ziff. 8.2 an einer Veran-
staltung geplant, schickt die OST dem Kunden eine Zusammen-
fassung der geplanten Veröffentlichung zu und Ziff. 8.2 gilt sinn-
gemäss, wobei die Frist in Ziff. 8.2(i) auf einen Monat verkürzt 
wird. 

8.4. Der Kunde ist nur nach vorheriger Abstimmung mit der OST be-
rechtigt, Projektergebnisse zu veröffentlichen. Die Abstimmung 
soll mit Rücksicht darauf erfolgen, dass z.B. Semester-, Ba-
chelor- oder Masterarbeiten, Publikationen und/oder allfällige 
Immaterialgüterrechte nicht beeinträchtigt werden.  

9. Software als Produkt
9.1. Wird dem Kunden als Teil der Arbeitsergebnisse Software eines 

Dritten überlassen, welche der OST von einem Dritten lizenziert 
wird (einschliesslich Open Source Software), ist der Kunde ver-
pflichtet, die anwendbaren Lizenzbestimmungen des Dritten 
einzuhalten. Erkenntnisse, Software und Verfahren, die im Rah-
men des Vertrags entwickelt wurden, dürfen für Lehre und For-
schung uneingeschränkt weiter verwendet und entwickelt wer-
den, sofern der Vertrag nicht eine andere schriftliche Vereinba-
rung mit entsprechender Entschädigung vorsieht.  

10. Dauer und Beendigung 
10.1. Der Vertrag beginnt mit seiner Entstehung gemäss Ziff. 2.1. Er

dauert bis zum Abschluss des Projekts oder bis zum vereinbar-

ten Datum. Ist der Vertrag auf unbestimmte Dauer abgeschlos-
sen und werden die Kündigungsrechte im Vertrag nicht abwei-
chend geregelt, ist jede Partei berechtigt, den Vertrag durch 
schriftliche Mitteilung an die andere Partei mit einer Frist von 
drei Monaten jeweils per Ende eines Monats zu beenden. 

10.2. Jede Partei ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund mit 
sofortiger Wirkung durch schriftliche Mitteilung an die andere 
Partei aufzulösen. Als wichtiger Grund gelten insbesondere (i) 
eine wesentliche Vertragsverletzung durch die andere Partei, 
die trotz schriftlicher Aufforderung nicht innerhalb von dreissig 
Tagen behoben wird, sowie (ii) die Liquidation, Konkurseröff-
nung, Nachlassstundung oder ein ähnliches Verfahren betref-
fend die andere Partei. 

10.3. Die bis zur Vertragsauflösung erbrachten Leistungen sind voll-
umfänglich abzugelten. Ebenfalls abzugelten sind Zahlungen 
für Löhne und Gehälter, die bedingt durch die Forschungszu-
sammenarbeit und die dadurch eingegangenen Verpflichtungen 
noch für eine beschränkte Zeit weiterhin anfallen. 

11. Gewährleistung, Haftung und 
Haftungsbeschränkung 

11.1. Die OST gewährleistet, dass Dienstleistungen sorgfältig er-
bracht werden und die eingesetzten Mitarbeitenden der OST 
über die erforderliche Qualifikation verfügen. Die OST gewähr-
leistet zudem, dass Arbeitsprodukte bei der Ablieferung den ver-
einbarten Spezifikationen entsprechen und frei von wesentli-
chen Fehlern und Mängeln sind. Alle übrigen, nicht in dieser 
Ziff. 11.1 aufgeführten Gewährleistungen werden wegbedun-
gen. Gewährleistungsansprüche sind innert vierzehn Tagen ab 
Kenntnis schriftlich geltend zu machen und sie verjähren mit Ab-
lauf von einem Jahr seit der Ablieferung bzw. Leistungserbrin-
gung. 

11.2. Im Fall einer Verletzung der Gewährleistungen gemäss 
Ziff. 11.1 steht dem Auftraggeber zunächst ausschliesslich das 
Recht auf Nachbesserung durch die OST innert angemessener 
Frist zu. Gelingt es der OST trotz zweimaliger schriftlicher Auf-
forderung des Kunden nicht, die Gewährleistungsverletzung zu 
beseitigen, ist der Kunde berechtigt, anstelle der Nachbesse-
rung eine angemessene Minderung der vereinbarten Vergütung 
zu verlangen. Alle übrigen Rechte werden wegbedungen. 

11.3. Die Haftung der OST aus oder im Zusammenhang mit dem Ver-
trag für leichte Fahrlässigkeit sowie für Schäden, die nicht an 
den Arbeitsergebnissen selbst entstanden sind, für indirekte 
Schäden, Mangelfolgeschäden, entgangenen Gewinn und Um-
satz sowie für Strafzuschläge (punitive damages etc.) ist ausge-
schlossen. Die OST übernimmt keine Haftung für Schäden, die 
durch vom Kunden oder einem Dritten vorgenommene Ände-
rungen eines Arbeitsprodukts oder einer erbrachten Leistung 
verursacht wurden. Im Übrigen ist die Haftung der OST für sämt-
liche Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag 
unter Vorbehalt zwingender gesetzlicher Bestimmungen maxi-
mal auf die Summe der vom Kunden bezahlten Vergütung be-
schränkt. 

11.4. Der Kunde ist verpflichtet, die OST und ihre Mitarbeitenden von 
sämtlichen Ansprüchen, welche Dritte gegen die OST oder ihre 
Mitarbeitenden im Zusammenhang mit der Vertragserfüllung o-
der der Verwendung der von der OST erbrachten Leistung 
durch den Kunden oder einen Dritten geltend machen, freizu-
stellen. 

12. Erfüllungsort, anwendbares Recht und 
Gerichtsstand 

12.1. Erfüllungsort ist der Sitz der OST in der Stadt St. Gallen, 
Schweiz. Der Vertrag untersteht Schweizer Recht, unter Aus-
schluss der Regeln des internationalen Privatrechts und des 
Wiener Kaufrechts. Ausschliesslicher Gerichtsstand für sämtli-
che Rechtsstreitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem 
Vertrag ist die Stadt St. Gallen, Schweiz. 

Rapperswil, den 4. Januar 2021 



 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Weiterbildungsangebote  
der OST – Ostschweizer Fachhochschule 
 
 
Geltungsbereich 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Weiterbildun-
gen (nachfolgend auch: Weiterbildungsangebote) der OST – Ostschwei-
zer Fachhochschule (nachfolgend: OST). 
 
Anmeldung, Vertragsabschluss und Annullierung 
Die Anmeldung wird mit Eingabe des ausgefüllten Anmeldeformu-
lars zum jeweiligen Weiterbildungsangebot an die OST verbindlich. 
Über die Aufnahme in eine Weiterbildung entscheidet die OST nach ei-
genem Ermessen. Der Vertrag zwischen der Teilnehmerin/dem Teilneh-
mer und der OST kommt mit der Anmeldebestätigung durch die OST 
zustande. 
 
Bei Annullierung einer durch die OST bestätigten Anmeldung seitens 
der Teilnehmenden bis 30 Tage vor Beginn der Weiterbildung werden 
Bearbeitungskosten gemäss Anmeldeformular erhoben. Spätere Annul-
lierungen kommen einem Rücktritt (siehe Abschnitt “Rücktritt”) gleich. 
 
Die OST behält sich ausdrücklich das Recht vor, Weiterbildungs-
angebote trotz Anmeldebestätigung bis spätestens 14 Tage vor Be-
ginn der Weiterbildung abzusagen. Dies in Fällen von zu geringer 
Teilnehmendenzahl oder von anderen Umständen, die eine Durch-
führung der Weiterbildung aus Sicht der OST unzumutbar machen. 
Bereits erbrachte Zahlungen werden vollumfänglich rückerstattet. Sollte 
es nach Beginn der Weiterbildung zu einer Unterbeteiligung oder ande-
ren Umständen kommen, die die Weiterführung aus Sicht der OST un-
zumutbar machen, behält sich die OST vor, das Weiterbildungsangebot 
abzubrechen. Teilnehmende haben die Wahl, in der nächstmöglichen 
Durchführung weiter zu studieren oder bereits bezahlte Kosten für die 
annullierten Kurse erstattet zu bekommen. Weitergehende Ersatzforde-
rungen sind ausgeschlossen. 
 
Inhalt der Weiterbildungen 
Die OST behält sich vor, Änderungen im Programm, im Ablauf, im Un-
terrichtsformat (z.B. Online-Unterricht) und in der Organisation vorzu-
nehmen. 
 
Finanzielle Bestimmungen 
Es gelten die auf den aktuellen Anmeldeformularen festgehaltenen 
Preise, Fälligkeiten und Zahlungskonditionen. Hauptschuldner ist stets 
die Teilnehmerin oder der Teilnehmer, unabhängig vom auf dem Anmel-
deformular angegebenen Rechnungsadressaten. Die OST behält sich 
generelle Preisanpassungen vor. Bereits angemeldete Teilnehmende 
können sich bei Preisanpassungen in noch nicht begonnenen Weiterbil-
dungen ohne Kostenfolge abmelden. Es bestehen dann keinerlei gegen-
seitige Leistungsverpflichtungen mehr. Die aufgrund von Verschiebun-
gen und Wiederholungen von Weiterbildungen sowie von Prüfungen 
oder Abschlussarbeiten anfallenden Kosten tragen in jedem Fall die 
Teilnehmenden. Bei Abwesenheit vom Unterricht infolge Militärdienstes, 
Krankheit, Ferien oder beruflicher Belastung besteht kein Anspruch auf 
Rückerstattung des einbezahlten Betrages oder Reduktion der Kosten. 
Gleiches gilt für die Befreiung vom Besuch einzelner Lerneinheiten. 
 
Studienleistung und Studiendauer 
Die Rechte und Pflichten im Studium sind im Studien- und Prüfungsreg-
lement der OST im Bereich der Weiterbildung geregelt. Bei ungenügen-
der Studienleistung besteht kein Anspruch auf Weiterführung des Studi-
ums. Die Kosten für begonnene Module oder Zertifikatskurse werden 
nicht zurückerstattet. Wiederholungen von Prüfungen, Kursen, Studien- 
und Qualifikationsarbeiten wegen ungenügender Studienleistungen sind 
mit Zusatzkosten zulasten der Teilnehmenden verbunden. 
Studienprogramme (MAS/EMBA) und Diplomkurse (DAS) können un-
terbrochen werden. Der Antrag auf Unterbruch ist vor Ende eines Mo-
duls an die Studienleitung zu stellen. Die Dauer aller Studienunterbrü-
che zusammen darf vier Jahre nicht überschreiten. Ein Unterbruch ent-
steht, wenn das anschliessende Modul innerhalb des Studienpro-
gramms nicht nahtlos an das abgeschlossene Modul besucht wird. Wird 
der Beginn der Master- oder Diplomarbeit hinausgezögert, gilt das Ab-
schlussdatum des letzten CAS als Beginn des Studienunterbruchs .  
Der Ausschluss vom Studium richtet sich nach Art. 24 des Studien- und 
Prüfungsreglements des Bereiches Weiterbildung. Die Kosten für die 
absolvierten Bestandteile des Studiums bleiben geschuldet und werden 
nicht zurückerstattet. 
 
 
 
 

Gerichtsstand 
Für Streitigkeiten aus Verträgen zwischen den Teilnehmenden und der 
OST ist das Gericht am Sitz der OST zuständig. Es gilt schweizerisches 
Recht. 
 
Rücktritt 
Sofern im Anmeldeformular keine besondere Rücktrittsbedingung 
(z.B. Probezeit) gewährt wird, ist ein vorzeitiger Rücktritt vom Ver-
trag bei Studienprogrammen (MAS/EMBA) und Diplomkursen 
(DAS) frühestens auf Ende eines Zertifikatskurses möglich. Die 
Kosten für den laufenden Zertifikatskurs werden fällig respektive 
nicht zurückerstattet. Die bei einem vorzeitigen Rücktritt anfallende 
Bearbeitungsgebühr tragen die Teilnehmenden. Die Kündigung muss 
spätestens 30 Tage vor Start des nächsten Zertifikatskurses schriftlich 
bei der OST eintreffen, ungeachtet allfälliger abweichender Regelungen 
in den Studienreglementen und/oder Prüfungsordnungen für die Weiter-
bildung.  
 
Bei vorzeitigem Rücktritt aus einzelnen Zertifikatskursen, Modulen, Se-
minaren, Seminarreihen und übrigen Weiterbildungen werden die ge-
samten Kosten fällig respektive nicht zurückerstattet. Im Falle der Wie-
deraufnahme der Weiterbildung entscheidet die OST im Einzelfall über 
die Zulassung und die Anrechenbarkeit bereits erbrachter Leistungen. 
 
Versicherung 
Der Abschluss einer Unfall- oder Haftpflichtversicherung ist Sache der 
Teilnehmenden. Die OST empfiehlt den Abschluss einer Annullations-
versicherung, welche Stornokosten wegen Krankheit und anderer Ereig-
nisse abdeckt. 
 
Datenschutz  
Die Teilnehmenden willigen hiermit ein, dass die OST Fotos von 
Veranstaltungen, auf denen sie zu sehen sind, auf der Webseite 
und den Social-Media-Kanälen der OST veröffentlichen darf. Die 
Einwilligung kann jederzeit zurückgezogen werden.  
Während der Weiterbildung werden im Zusammenhang mit Lehrveran-
staltungen zwischen Teilnehmenden, Lehrpersonen und weiteren Betei-
ligten Personendaten und weitere vertrauliche Informationen ausge-
tauscht. Damit im Unterricht ein solcher offener Austausch gepflegt wer-
den kann, verpflichten sich sämtliche Teilnehmenden zur Geheimhal-
tung dieser vertraulichen Informationen, insbesondere von firmen- oder 
personenbezogenen Daten, welche von anderen Teilnehmenden einge-
bracht werden. Die Geheimhaltungsverpflichtung bleibt auch nach dem 
Ende der Weiterbildung bestehen.  
 
Immaterialgüterrechte 
Sofern keine anderslautende schriftliche Vereinbarung zwischen Teil-
nehmenden und der Kursleitung getroffen wird (z.B. für Firmenarbeiten), 
räumen die Teilnehmenden der OST ein räumlich, zeitlich und inhaltlich 
unbeschränktes ausschliessliches Nutzungsrecht an ihrer Master-/ Dip-
lom-/Zertifikats-/Projektarbeit und deren Ergebnissen ein, unabhängig 
von deren Schutzfähigkeit. Die Teilnehmenden behandeln ihre Master-/ 
Diplom-/Zertifikats-/Projektarbeit bis zu einer allfälligen Publikation ver-
traulich.  
 
Selbständigkeitserklärung für schriftliche Arbeiten 
Alle Teilnehmenden von Weiterbildungen der OST verpflichten sich, die 
vorgesehenen schriftlichen Arbeiten (je nach Weiterbildungsangebot 
z.B. Fall- und Transferarbeit, Reflexionsbericht, Buchrezension, Essay 
etc.) selbständig, d.h. ohne unerlaubte fremde Hilfe und nur unter Be-
nützung der angegebenen Quellen zu verfassen. 
 
Disziplinarisches 
Die OST behält sich das Recht vor, Teilnehmende aus disziplinarischen 
Gründen von Weiterbildungen auszuschliessen. Die Kosten für das Wei-
terbildungsangebot oder – bei längeren Weiterbildungen – den laufen-
den Zertifikatskurs werden fällig respektive nicht zurückerstattet. 
 
Inkrafttreten 
Diese AGB gelten für alle Anmeldungen, die eingegangen sind, nach-
dem diese AGB von der OST online publiziert worden sind. 
 

Rapperswil, den 29.4.2025 
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